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WAS:   PARK (Flurnummer: 7819/3) soll 2013 abgeholzt werden um teure Eigentumswohnanlage 
zu errichten
WO: : Durchgang Heimeranstr-Kazmairstr. 23 -25 neben Feuerwehr 
THEMA ist: Erhalt gewachsener Orte im Viertel .Wir bestehen auf die Stiftungszweckerfüllung: FREIZEIT-
ORTE ,Büsche, Bäume , Verweilplätze +Zugewinnung Grünflächen um 60%
Rechtsgrundlage ist die Zweckbestimmung der Stiftung, einer Schenkung des Math.Pschorr an arme
Brauereimitarbeiter +Bürger der Schwanthalerhöhe zur Lebensqualitätsverbesserung
Umwandelung der Zweckbestimmung nur an Reiche Investoren durch Baureferatsleitung + Architekten,
Thema ist: Leider vergibt die Stadt ,da wenig Geld hat, an finanzkräftige PrivatInvestoren gern die 
GrundstücksRechte für 99Jahre! Verwaltung Kommunalreferat Abtl.gemeinnützige Stiftung !!!
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15.05.2002 (SB) Öffentliche Sitzung „Der vorgetragenen Äußerung aus der frühzeitigen Unterrichtung der 
Bürger gem. § 3 Abs. 1 BauGB kann nicht entsprochen werden.  ------Erholungsflächen- und 
Spielplatzversorgung ..Westend ist mit Erholungs- und Spielflächen extrem unterversorgt. Für den 
Anteil der Jugendlichen wurde ein Defizit von 65 % ermittelt.“… an der Heimeranstraße, am Gollierplatz und 
auf der Theresienwiese. Grünverbindungen zwischen all diesen Anlagen bestehen noch nicht.
Art. 12 des Bayerischen Naturschutzgesetzes--§ 2 –Schutzzweck-- 1. den Schutzgegenstand als ökologisch besonders 
wertvolle Ausgleichsfläche zu sichern, 2. die dortigen Standortbedingungen seltener und gefährdeter Pflanzenarten zu 
bewahren .. durch Pflegemaßnahmen zu verbessern,“ 4. den seltenen und gefährdeten Tierarten, insbesondere den 
Tagfaltern und Heuschrecken, den notwendigen Lebensraum zu erhalten und Störungen fernzuhalten, 5. die durch 
die Morphologie sowie die Tier- und Pflanzenwelt bestimmte natürliche Eigenart des Gebietes zu 
sichern, 6. die von diesen Flächen ausgehende Bereicherung des Landschaftsbildes mit verschiedenen, 
mosaikartigen Strukturen zu erhalten.
Thema ist nicht: ob dies zu schützende Bäume o. Büsche sind o.Gutachten dazu
Thema ist nicht:Bilanzen und Arbeitsplätze über Bauvorhaben zu sichern.
Bürger wollen : Alten Kindern Bewohnern,Rechte zukommen lassen die im Planvorgaben seit 1995
eingereicht wurden. (Zugewinn an Grünflächen um 60%) deren Zweckerfüllung durch dutzende 
Nachfolgepläne ins Gegenteil UMGWANDELT wurden .STOPP!
Stadtplanung PLAN HA II/22V Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 1819c bis heute 2011 weicht die Steuerbefreiung über 
Gemeinützigkeit zu 90% ab. Damalige Bauereferatsleiter: FDP Herr Schösser–geheime 30 Baumfällungen der ALLEE Gebäude 3c nachts.
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